
FINANZDEPARTEMENT KANTON SCHWYZ

Bahnhofstrasse 15
Postfach 1230
6431 Schwyz

Telefon: 	041 819 24 95

E-Mail: 	 fd@sz.ch
Internet: 	www.sz.ch

Titelbild:	Schwyz (zuerrer design)

Au
fg

ab
en

- u
nd

 F
in

an
zp

la
n 

20
23

 – 
20

26 Regierungsrat des Kantons Schwyz

Schwyz, im September 2022

Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2026
Vorlage des Regierungsrates zu Handen des Kantonsrates





   

Inhaltsverzeichnis 
 
1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 
    
 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 
 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 
 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 
 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 
    
2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 
    
 2.1 Finanzielle Übersicht  6 
 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2023 7 
 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 
 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 
 2.5 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 
 2.6 Festlegung des Steuerfusses 10 
 2.7 Finanzkennzahlen 12 
 2.8 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 14 
 2.9 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  15 
 2.10 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 
 2.11 Finanzierung Strassenwesen 17 
    
3.  Langfristperspektive 18 
    
 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 18 
 3.2 Perspektive 2037 25 
 3.3 Strategieübersicht 28 
 3.4 Finanzstrategische Chancen und Risiken 35 
    
4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 39 
    
 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 39 
 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 42 
 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 49 
 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 51 
    
5.  Institutionelle Übersichten 54 
    
 5.1 Stellenplan 54 
 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 56 
 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 59 
    
6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 62  
    
  Kantonsrat 63 
    
  Regierungsrat 64 
    
  Staatskanzlei 65 
    
  Departement des Innern 68 
  Departementssekretariat Departement des Innern 70 
  Sozialversicherungen 72 
  Amt für Gesundheit und Soziales 74 
  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 78 
  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 80 
   

 
 
 
 
 

 

   

Inhaltsverzeichnis 
 
1.  Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan 3 
    
 1.1 Erläuterungen zum Aufbau des Aufgaben- und Finanzplans 3 
 1.2 Erläuterungen zur Departementsseite 3 
 1.3 Erläuterungen zum Leistungsauftrag der Verwaltungseinheiten 4 
 1.4 Behandlung im Kantonsrat 5 
    
2.  Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 6 
    
 2.1 Finanzielle Übersicht  6 
 2.2 Überleitung vom Voranschlag 2022 zum Voranschlag 2023 7 
 2.3 Einhaltung Haushaltsgleichgewicht 8 
 2.4 Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen 8 
 2.5 Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes 10 
 2.6 Festlegung des Steuerfusses 10 
 2.7 Finanzkennzahlen 12 
 2.8 Nationaler Finanzausgleich (NFA) 14 
 2.9 Finanz- und Aufgabenprüfung 2022  15 
 2.10 Innerkantonaler Finanzausgleich 15 
 2.11 Finanzierung Strassenwesen 17 
    
3.  Langfristperspektive 18 
    
 3.1 Finanzstrategische Leitlinien 18 
 3.2 Perspektive 2037 25 
 3.3 Strategieübersicht 28 
 3.4 Finanzstrategische Chancen und Risiken 35 
    
4.  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 39 
    
 4.1 Erfolgsrechnung nach Kostenarten 39 
 4.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 42 
 4.3 Entwicklungen in den Finanzplanjahren 49 
 4.4 Investitionsrechnung nach Kostenarten 51 
    
5.  Institutionelle Übersichten 54 
    
 5.1 Stellenplan 54 
 5.2 Erfolgs- und Investitionsrechnung nach Institutionen 56 
 5.3 Übersicht Voranschlagskredite der Verwaltungseinheiten 59 
    
6.   Leistungsaufträge inklusive Voranschlagskredite 62  
    
  Kantonsrat 63 
    
  Regierungsrat 64 
    
  Staatskanzlei 65 
    
  Departement des Innern 68 
  Departementssekretariat Departement des Innern 70 
  Sozialversicherungen 72 
  Amt für Gesundheit und Soziales 74 
  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz 78 
  Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz 80 
   

 
 
 
 
 

 

















   

22..33 EEiinnhhaallttuunngg  HHaauusshhaallttssgglleeiicchhggeewwiicchhtt  
Die Erwartungsrechnung 2022 zeigt hauptsächlich aufgrund höherer Steuererträge und tieferer diverser Auf-
wendungen einen Ertragsüberschuss von rund 123 Mio. Franken (Stand August 2022).  
 
Der mittelfristige Ausgleich gemäss § 6 FHG wird mit dem vorliegenden AFP 2023–2026 eingehalten, bzw. 
wird der Zielwert von null Franken aufgrund der kumulierten Ertragsüberschüsse der Vorjahre mit 
393 Mio. Franken übertroffen.  
 

 
 

22..44 EEnnttwwiicckklluunngg  EEiiggeennkkaappiittaall  uunndd  NNeettttoovveerrmmööggeenn  
Unter Berücksichtigung des Resultats der Erwartungsrechnung 2022 steigt das erwartete Eigenkapital mit dem 
Voranschlag 2023 gegenüber der Rechnung 2021 (ordentliches Eigenkapital von 703.8 Mio. Franken per 
31. Dezember 2021) nochmals an, sinkt dann aber auf 683.8 Mio. Franken per Ende 2026.  
 

 
 
Die steigende Investitionstätigkeit führt zu Finanzierungsfehlbeträgen in der Höhe von 21.1 Mio. Franken im 
2023 bis 131.7 Mio. Franken im 2026. Aufgrund der erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen sinkt das Netto-
vermögen von rund 783.3 Mio. Franken Ende 2022 auf 445.7 Mio. Franken Ende 2026.  
 

 
 
 
 

Simulation mit Steuerfuss 120 % natürliche und 160 % juristische Personen

2019 R 2020 R 2021 R 2022
Erwartung

2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP

(in Mio. Franken)

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -   120 -   97 -   196 -   123 -   2    18    54    73

§ 6 FHG: mittelfristiger Ausgleich (Zielwert: < 0) -   393

EEIINNHHAALLTTUUNNGG  HHAAUUSSHHAALLTTSSGGLLEEIICCHHGGEEWWIICCHHTT

(in Fr. 1 000)
2020 R 2021 R 2022

Erwartung
2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -  97 339 -  195 951 -  123 053 -  1 958   18 161   54 227   72 681
Ordentliches Eigenkapital (+)   507 869   703 820   826 873   828 831   810 670   756 443   683 762

Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) -  102 368 -  204 269 -  118 331   21 059   62 887   122 001   131 660
Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+)   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649

(+) : Aufwand (-überschuss), Verschlechterung, Vermögen, Eigenkapital; (-) : Ertrag (-überschuss), Verbesserung, Schulden; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

   

Anfangs 2023 wird die Obligationenanleihe über 125 Mio. Franken abgelöst, wofür ein ausreichendes Netto-
vermögen und genügend Liquidität vorhanden ist. 
 
Das ordentliche Eigenkapital dient als Risikokapital für Unvorhergesehenes, Unsicheres, Konjunkturschwan-
kungen oder negative Aufwand- und Ertragsentwicklungen. Namentlich bei erhöhten Risiken (z. B. Entwicklung 
der Steuererträge, Entwicklung der Zahlungen in den Nationalen Finanzausgleich [NFA], Investitionsvorhaben, 
Staatshaftung aus einer Bankbeteiligung) sollte das ordentliche Eigenkapital eine ausreichende Höhe aufwei-
sen. Im Leistungsauftrag des Amtes für Finanzen im AFP 2023–2026 wird in der Leistungsgruppe «Planung 
und Controlling» ein ordentliches Eigenkapital von 250 Mio. Franken angestrebt. Die finanzstrategischen Ziel-
bänder gemäss Bericht «Finanzen 2020» (RRB Nr. 233/2020) definieren ein langfristig adäquates Eigenkapital 
in einer Bandbreite von 235 Mio. Franken bis 255 Mio. Franken (vgl. Kapitel 3.1, Zielband 11). 
 
Die Bilanzierungsgrundsätze sehen die Bildung einer NFA-Reserve, deklariert im ordentlichen Eigenkapital, für 
nicht wesentliche ausserordentliche Ereignisse und die ordentliche Steigerung des Ressourcenpotenzials vor. 
Diese NFA-Reserve wird aufgrund des Überhangs zwischen den NFA-Zahlungen im laufenden Jahr und der 
erwarteten höheren NFA-Last in den Folgejahren berechnet. Sie soll für die Zahlungen in den Folgejahren bei 
sinkendem NFA-Ressourcenpotenzial verwendet werden. Daneben werden für wesentliche ausserordentliche 
Ereignisse (einmalige Steigerung des Ressourcenpotenzials im NFA) Rückstellungen gebildet. 
 

 
 
Die Festlegung der Höhe der Reserve basiert auf den gegenüber dem laufenden Jahr 2022 höheren NFA-Zah-
lungen des Voranschlagsjahres 2023 und der drei Finanzplanjahre 2024–2026. Die NFA-Zahlung des Jahres 
2023 beispielsweise berechnet sich aufgrund der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage, für welche die 
Steuerjahre 2019, 2018 und 2017 beigezogen werden. 
 
Die Berechnung zeigt für den Planungszeitraum 2023–2026, dass aufgrund der Systemanpassungen im NFA, 
für die Jahre 2021 und 2022 vorübergehend tiefere Zahlungen für den Kanton Schwyz resultierten, diese ab 
2023 jedoch markant ansteigen werden (vgl. Kapitel 2.8). Per 31. Dezember 2022 wird aufgrund obiger Dar-
stellung somit eine deklaratorische Reserve im Eigenkapital von 212 Mio. Franken (73 Mio. Franken) notwendig 
sein, da sich der NFA-Aufwand in den nächsten vier Jahren insgesamt in diesem Umfang erhöhen wird.  
 
   

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Aggregierte Bemessungsgrundlagen (in Fr.) Ordentliche NFA-Zahlungen (in Fr.)

9 641 361 9 979 106 205 569 658

9 641 361 9 979 106 10 856 295 202 316 779

9 979 106 10 856 295 9 797 124 225 948 056

10 856 295 9 797 124 10 435 161 250 237 048

9 797 124 10 435 161 10 922 319 267 816 688

10 435 161 10 922 319
10 922 319

Auflösung separate Rückstellung Einmaleffekt 2016 -22 000 000
NFA-Zahlungen nach Auflösung Rückstellung 183 569 658 202 316 779 225 948 056 250 237 048 267 816 688

Ordentlicher Reservebedarf (in Fr.)

2023 zu 2022 2024 zu 2022 2025 zu 2022 2026 zu 2022 Total 

18 747 122 42 378 398 66 667 390 84 247 030 212 039 940
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22..55 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  
Die dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche 
Entwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist offensichtlich ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geldmen-
genausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit längerem 
zu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch globalwirtschaft-
liche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märkten. Lange Lie-
ferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höheren Preisen und 
einem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der 
Ukraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen zurzeit zudem eine ausgesprochen hohe Unsi-
cherheit in der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der Klimapolitik in der jüngeren 
Vergangenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der aktuellen geopolitischen Aus-
gangslage noch nicht absehbar. Ergänzend hatte die Corona-Pandemie einen grossen Einfluss auf die struktu-
relle Bereinigung der Wirtschaftsentwicklung nach der Finanzkrise 2008. All diese Entwicklungen und Ereig-
nisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber andererseits das globalwirtschaft-
liche Umfeld. 
 
Die aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine – in den vergangenen Jahrzehnten ungese-
hene – negative Tendenz. Die Inflation erreicht in vielen Ländern Höchstwerte, Rezessionen sind in verschie-
denen Ländern wahrscheinlich, die Versorgungssicherheit für Energie ist nicht mehr gegeben, Migrationsströme 
nehmen zu, die Zinsen steigen und die Vermögenswerte erfahren namhafte Wertverluste. Nach dem durch die 
einfach verfügbaren Geldmittel (Tiefzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im Rahmen der 
Corona-Pandemie) befeuerten Anstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind bedeutende Wertkorrektu-
ren zu befürchten.  
 
Die Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar. Der Bilanzbestand der SNB hat mit einem 
Wertverlust von rund 100 Mia. Franken bereits im ersten Halbjahr 2022 einen massiven Einbruch erfahren, 
sodass derzeit kaum mehr regelmässig hohe Gewinnausschüttungen an den Bund und die Kantone zu erwarten 
sind. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein, werden kurz- bis mittelfristig auch die Fiskalerträge von 
Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist im Rahmen der laufenden Berei-
nigungs- und Transformationsphase je nach Wirtschaftszweig unterschiedlich ausgeprägt. Im Weiteren beein-
flussen die regulatorischen Entwicklungen im Rahmen neuer Besteuerungsformen, wie der Umsetzung einer 
globalen Digitalsteuer oder der OECD-Mindestbesteuerung, die Rahmenbedingungen für juristische Personen. 

22..66 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  
Der vorliegende AFP 2023–2026 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % 
für juristische Personen. 
 
Pro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlag-
ten) Jahres 2020 ein Mehr- / Minderertrag von: 
 
– 0.428 Mio. Franken für juristische Personen; 
– 3.484 Mio. Franken für natürliche Personen; 
– 3.912 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit 
alternativen Steuerfüssen. 
 
 

   

 
 
Aufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.5) 
ist – wie beim Bund und anderen Kantonen – auch im Kanton Schwyz, selbst bei einer Beibehaltung des 
aktuellen Steuerfusses mittelfristig mit Aufwandüberschüssen von über 70 Mio. Franken im Aufgaben- und 
Finanzplan 2023–2026 zu rechnen. Die Steuererträge (Sondersteuern, Steuern natürlicher Personen) stagnie-
ren oder sind rückläufig, können aber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Per-
sonen (STAF) vorderhand kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss 
aktuellen Erwartungen um rund 50 Mio. Franken – und damit massgeblich – tiefer ausfallen. Die erfolgten 
Anpassungen im NFA führen, wie erwartet, nach einer kurzen Entlastung in den letzten Jahren aufgrund der 
STAF-Massnahmen mittelfristig zu einem Mehraufwand von über 60 Mio. Franken im Staatshaushalt des Kan-
tons Schwyz (vgl. Kapitel 2.8). Es verbleibt derzeit eine grosse Unsicherheit, welche sich auf die bislang stabilen 
und verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen im Kanton Schwyz auswirken könnte.  
 
Im vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 noch nicht berücksichtigt ist die Erwartung, dass die 
allgemeine Aufwandentwicklung aufgrund staatlicher Unterstützungsmechanismen im Rahmen der aktuellen 
volkswirtschaftlichen Ausgangslage (Energiesituation, Migrationsströme, Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft, Corona-Pandemie, wirtschaftliche Strukturbereinigungen usw.) mittelfristig steigend sein dürfte. Al-
leine die Übernahme von Aufgaben und deren Finanzierung von den Bezirken und Gemeinden im Rahmen der 
Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, vgl. Kapitel 2.9) wird im Kantonshaushalt nach heutigem Wis-
sensstand zu einem Mehraufwand von rund 60 Mio. Franken führen. Auch die Aktualisierung der Perspektive 
2037 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund der beobachteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht 
quantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in durch den Kanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Aus-
gangslage, bei der ein adäquates Risikokapital (Eigenkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen 
und notwendigen Handlungsspielraum für die Zukunft offenlässt.  
 
Die beschriebenen finanziellen Entwicklungen schlagen sich gegenüber dem letzten abgeschlossenen Rech-
nungsjahr 2021 mittelfristig bereits in dem Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 berücksichtigten Mehrauf-
wand von insgesamt rund 270 Mio. Franken im Staatshaushalt nieder. Die Veränderungen vom Ertragsüber-
schuss im 2021 von 196 Mio. Franken zum Finanzplanjahr 2026 mit einem erwarteten Aufwandüberschuss 
von 72.7 Mio. Franken resultiert massgeblich aufgrund der nachfolgend vereinfacht dargestellten Positionen. 
Weitere, im aktuellen Bearbeitungsstand geschätzte 60 Mio. Franken Mehraufwand aus der FA 2022 werden 
den Kanton zusätzlich belasten. Diese Belastungen sind aber noch nicht beschlossen und werden somit auch 
nicht eingerechnet. 
 

 

um  
NP JP

-20 % 100 % 140 % 78.2 69.7 8.6
-15 % 105 % 145 % 58.7 52.3 6.4
-10 % 110 % 150 % 39.1 34.8 4.3
-5 % 115 % 155 % 19.6 17.4 2.1
0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0
5 % 125 % 165 % -19.6 -17.4 -2.1

10 % 130 % 170 % -39.1 -34.8 -4.3
15 % 135 % 175 % -58.7 -52.3 -6.4
20 % 140 % 180 % -78.2 -69.7 -8.6

(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen

AAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess
Basierend auf Steuerbemessung 2020

MMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss

natürliche 
Personen

juristische 
Personen

Total
auf    

Finanzielle Entwicklung ab Jahresrechnung 2021

Sachverhalt Finanzielle Auswirkung AFP 2023–2026

Steuerfusssenkung NP 2022 um 30 % 105 Mio. Franken

Mehraufwand NFA 80 Mio. Franken
Erhöhte Abschreibungen 50 Mio. Franken
Reduktion der Gewinnausschüttung SNB 35 Mio. Franken

Zwischentotal 270 Mio. Franken

Potenzieller Mehraufwand aus der FA 2022 60 Mio. Franken

Allgemeine Aufwandentwicklung nicht quantifizierbar 
Rückläufige Steuererträge (Substratrückgang) nicht quantifizierbar

Zwischentotal 60 Mio. Franken

Gesamttotal 330 Mio. Franken

      bereits berücksichtigt

           noch nicht berücksichtigt
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22..55 AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  vvoollkksswwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  UUmmffeellddeess  
Die dank der geldpolitischen Massnahmen und der Tiefzinspolitik aufrecht erhaltene positive wirtschaftliche 
Entwicklung nach der Finanzkrise 2008 ist offensichtlich ins Stocken geraten. Aufgrund der starken Geldmen-
genausweitung der vergangenen Jahre waren höhere Inflationszahlen und steigende Zinsen bereits seit längerem 
zu erwarten. Verstärkt wird diese für das wirtschaftliche Wachstum negative Entwicklung durch globalwirtschaft-
liche Effekte, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Beziehung zu den asiatischen Märkten. Lange Lie-
ferketten, vielschichtige Abhängigkeiten und knappe Verfügbarkeiten führen zusätzlich zu höheren Preisen und 
einem Nachfrageüberhang in gewissen Sektoren. Die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der 
Ukraine sowie den Vereinigten Staaten und China hinterlassen zurzeit zudem eine ausgesprochen hohe Unsi-
cherheit in der globalen Wirtschaftsentwicklung. Auch sind die Auswirkungen der Klimapolitik in der jüngeren 
Vergangenheit in ihrem Umfang kaum abschätzbar und der Lösungsweg in der aktuellen geopolitischen Aus-
gangslage noch nicht absehbar. Ergänzend hatte die Corona-Pandemie einen grossen Einfluss auf die struktu-
relle Bereinigung der Wirtschaftsentwicklung nach der Finanzkrise 2008. All diese Entwicklungen und Ereig-
nisse beschleunigen einerseits Transformationsprozesse, destabilisieren aber andererseits das globalwirtschaft-
liche Umfeld. 
 
Die aktuellen globalen volkswirtschaftlichen Indikatoren zeigen eine – in den vergangenen Jahrzehnten ungese-
hene – negative Tendenz. Die Inflation erreicht in vielen Ländern Höchstwerte, Rezessionen sind in verschie-
denen Ländern wahrscheinlich, die Versorgungssicherheit für Energie ist nicht mehr gegeben, Migrationsströme 
nehmen zu, die Zinsen steigen und die Vermögenswerte erfahren namhafte Wertverluste. Nach dem durch die 
einfach verfügbaren Geldmittel (Tiefzinspolitik, Geldmengenausweitung, Unterstützungsgelder im Rahmen der 
Corona-Pandemie) befeuerten Anstieg der – oft spekulativen – Vermögenswerte, sind bedeutende Wertkorrektu-
ren zu befürchten.  
 
Die Auswirkungen auf die Gemeinwesen sind vielerorts absehbar. Der Bilanzbestand der SNB hat mit einem 
Wertverlust von rund 100 Mia. Franken bereits im ersten Halbjahr 2022 einen massiven Einbruch erfahren, 
sodass derzeit kaum mehr regelmässig hohe Gewinnausschüttungen an den Bund und die Kantone zu erwarten 
sind. Vom Einbruch der Vermögenswerte betroffen sein, werden kurz- bis mittelfristig auch die Fiskalerträge von 
Bund, Kanton, Bezirken und Gemeinden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist im Rahmen der laufenden Berei-
nigungs- und Transformationsphase je nach Wirtschaftszweig unterschiedlich ausgeprägt. Im Weiteren beein-
flussen die regulatorischen Entwicklungen im Rahmen neuer Besteuerungsformen, wie der Umsetzung einer 
globalen Digitalsteuer oder der OECD-Mindestbesteuerung, die Rahmenbedingungen für juristische Personen. 

22..66 FFeessttlleegguunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess  
Der vorliegende AFP 2023–2026 basiert auf einem Steuerfuss von 120 % für natürliche Personen und 160 % 
für juristische Personen. 
 
Pro 1.0 % Steuerfusserhöhung / -senkung ergibt sich auf dem Steuersubstrat des (fast vollständig veranlag-
ten) Jahres 2020 ein Mehr- / Minderertrag von: 
 
– 0.428 Mio. Franken für juristische Personen; 
– 3.484 Mio. Franken für natürliche Personen; 
– 3.912 Mio. Franken für juristische und natürliche Personen insgesamt. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Aufwand- / Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung mit 
alternativen Steuerfüssen. 
 
 

   

 
 
Aufgrund der dargelegten mutmasslichen Auswirkungen des volkswirtschaftlichen Umfeldes (vgl. Kapitel 2.5) 
ist – wie beim Bund und anderen Kantonen – auch im Kanton Schwyz, selbst bei einer Beibehaltung des 
aktuellen Steuerfusses mittelfristig mit Aufwandüberschüssen von über 70 Mio. Franken im Aufgaben- und 
Finanzplan 2023–2026 zu rechnen. Die Steuererträge (Sondersteuern, Steuern natürlicher Personen) stagnie-
ren oder sind rückläufig, können aber zum Teil durch erwartete höhere Steuererträge bei den juristischen Per-
sonen (STAF) vorderhand kompensiert werden. Der Ertrag aus den Gewinnausschüttungen der SNB wird gemäss 
aktuellen Erwartungen um rund 50 Mio. Franken – und damit massgeblich – tiefer ausfallen. Die erfolgten 
Anpassungen im NFA führen, wie erwartet, nach einer kurzen Entlastung in den letzten Jahren aufgrund der 
STAF-Massnahmen mittelfristig zu einem Mehraufwand von über 60 Mio. Franken im Staatshaushalt des Kan-
tons Schwyz (vgl. Kapitel 2.8). Es verbleibt derzeit eine grosse Unsicherheit, welche sich auf die bislang stabilen 
und verlässlichen steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen im Kanton Schwyz auswirken könnte.  
 
Im vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 noch nicht berücksichtigt ist die Erwartung, dass die 
allgemeine Aufwandentwicklung aufgrund staatlicher Unterstützungsmechanismen im Rahmen der aktuellen 
volkswirtschaftlichen Ausgangslage (Energiesituation, Migrationsströme, Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft, Corona-Pandemie, wirtschaftliche Strukturbereinigungen usw.) mittelfristig steigend sein dürfte. Al-
leine die Übernahme von Aufgaben und deren Finanzierung von den Bezirken und Gemeinden im Rahmen der 
Finanz- und Aufgabenprüfung 2022 (FA 2022, vgl. Kapitel 2.9) wird im Kantonshaushalt nach heutigem Wis-
sensstand zu einem Mehraufwand von rund 60 Mio. Franken führen. Auch die Aktualisierung der Perspektive 
2037 (vgl. Kapitel 3.2) weist aufgrund der beobachteten Treiber mittel- bis langfristig auf einen noch nicht 
quantifizierbaren erhöhten Mittelbedarf in durch den Kanton wenig beeinflussbaren Bereichen hin. Eine Aus-
gangslage, bei der ein adäquates Risikokapital (Eigenkapital) und ein ausreichendes Nettovermögen wichtigen 
und notwendigen Handlungsspielraum für die Zukunft offenlässt.  
 
Die beschriebenen finanziellen Entwicklungen schlagen sich gegenüber dem letzten abgeschlossenen Rech-
nungsjahr 2021 mittelfristig bereits in dem Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 berücksichtigten Mehrauf-
wand von insgesamt rund 270 Mio. Franken im Staatshaushalt nieder. Die Veränderungen vom Ertragsüber-
schuss im 2021 von 196 Mio. Franken zum Finanzplanjahr 2026 mit einem erwarteten Aufwandüberschuss 
von 72.7 Mio. Franken resultiert massgeblich aufgrund der nachfolgend vereinfacht dargestellten Positionen. 
Weitere, im aktuellen Bearbeitungsstand geschätzte 60 Mio. Franken Mehraufwand aus der FA 2022 werden 
den Kanton zusätzlich belasten. Diese Belastungen sind aber noch nicht beschlossen und werden somit auch 
nicht eingerechnet. 
 

 

um  
NP JP

-20 % 100 % 140 % 78.2 69.7 8.6
-15 % 105 % 145 % 58.7 52.3 6.4
-10 % 110 % 150 % 39.1 34.8 4.3
-5 % 115 % 155 % 19.6 17.4 2.1
0 % 120 % 160 % 0.0 0.0 0.0
5 % 125 % 165 % -19.6 -17.4 -2.1

10 % 130 % 170 % -39.1 -34.8 -4.3
15 % 135 % 175 % -58.7 -52.3 -6.4
20 % 140 % 180 % -78.2 -69.7 -8.6

(+) : Mindereinnahmen;  (-) : Mehreinnahmen

AAuusswwiirrkkuunngg  eeiinneerr  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  SStteeuueerrffuusssseess
Basierend auf Steuerbemessung 2020

MMeehhrr--  //  MMiinnddeerreerrttrraagg  (in Mio. Franken)VVeerräännddeerruunngg  SStteeuueerrffuussss

natürliche 
Personen

juristische 
Personen

Total
auf    

Finanzielle Entwicklung ab Jahresrechnung 2021

Sachverhalt Finanzielle Auswirkung AFP 2023–2026

Steuerfusssenkung NP 2022 um 30 % 105 Mio. Franken

Mehraufwand NFA 80 Mio. Franken
Erhöhte Abschreibungen 50 Mio. Franken
Reduktion der Gewinnausschüttung SNB 35 Mio. Franken

Zwischentotal 270 Mio. Franken

Potenzieller Mehraufwand aus der FA 2022 60 Mio. Franken

Allgemeine Aufwandentwicklung nicht quantifizierbar 
Rückläufige Steuererträge (Substratrückgang) nicht quantifizierbar

Zwischentotal 60 Mio. Franken

Gesamttotal 330 Mio. Franken

      bereits berücksichtigt

           noch nicht berücksichtigt
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Selbstfinanzierungsgrad 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel 
(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere 
Jahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen 
aufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen 
vollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  
Der Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 180.1 % sehr 
gut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2023–2026 von gesamthaft 15.9 % zeigt, dass die anstehenden 
Investitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen nicht finanziert werden können.  
 
Selbstfinanzierungsanteil 
Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-
trag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. 
Die geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 0.9 % und 3.4 % und befinden sich somit unter 
dem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab 
10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  
 
Zinsbelastungsanteil 
Diese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-
tonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-
spielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  
Der Kanton Schwyz weist mit 0.0 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet 
werden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital wiederspiegelt. Negativzinsen wer-
den als übriger Finanzaufwand erfasst und bei den Nettozinsen nicht berücksichtigt.  
 
Kapitaldienstanteil 
Beim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen 
belastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit 
(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt 
eine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  
Auch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.5 % und 4.9 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung 
und massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf knapp 5 % in den Finanzplan-
jahren gründet in den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. 
 
Investitionsanteil 
Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte 
zwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich 
über mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  
Der Investitionsanteil von 5.1 % im Voranschlag 2023 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, 
ebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 4.9 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch in 
den Finanzplanjahren auf einen Mittelwert von 6.6 % an. 
 
Nettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) 
Die Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und 
dem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  
Basierend auf der Erwartung 2022 zeigt sich bis 2026 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum 
aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro 
Einwohner, welches von Fr. 4748.-- um 45 % auf Fr. 2596.-- pro Kopf per Ende 2026 sinkt. 
 
Nettoverschuldungsquotient 
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen 
Personen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. 
Aufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  
 
Steuerquote 
Die Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-
tons Schwyz.  
Der Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2023–2026 bei rund 5.2 %.  
 

   

Aufgrund der skizzierten volkswirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen grossen Unsicherheiten 
erachtet der Regierungsrat – nachdem der Steuerfuss bei den natürlichen Personen im Vorjahr deutlich von 
150 % auf 120 % gesenkt wurde – eine zusätzliche weitere Steuerfusssenkung derzeit als nicht angebracht 
bzw. als nachgerade riskant. Die zukünftigen Aussichten trüben sich nach heutigem Wissenstand massgebend 
ein, was von den Budgetplanungen der öffentlichen Haushalte aller entsprechend adaptiert wird. Das aktuell 
verfügbare Eigenkapital des Schwyzer Staatshaushaltes bietet hingegen die notwendige Absicherung, um die 
zukünftigen Entwicklungen sowie allfällige Steuerfussanpassungen – bei einem weiter negativen Verlauf der 
Erwartungen – zu einem späteren Zeitpunkt zu beurteilen. Mit der Beibehaltung des Steuerfusses von 120 % 
für natürliche Personen werden im Voranschlagsjahr ein ausgeglichenes Resultat und in den Finanzplanjahren 
vertretbare Aufwandüberschüsse erzielt. Ein mittelfristig stabiler Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermö-
gen aufgrund der anstehenden Investitionen kontrolliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Hand-
lungsspielraum aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist 
der Kanton Schwyz für die Herausforderungen der nächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach 
wie vor ausserordentlich wettbewerbsfähig positioniert.  
Der Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen 
nach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen im Sinne von möglichen steuerlichen Entlastungen 
(z. B. Erhöhung von Abzügen) einzubeziehen. Diese Massnahmen sind mit der Planungssicht von vorbehalten-
den Entschlüssen derzeit in Erarbeitung und werden evaluiert. 
Ziel ist jedoch, wenn es die fiskalischen Möglichkeiten und die NFA-Grenzmargen zulassen, Entlastungen in 
Steuerteilbereichen vorzunehmen. Diese Massnahmen sollen sich insbesondere auf Bereiche fokussieren, bei 
denen der Kanton Schwyz im Vergleich noch Attraktivitätspotenzial aufweist. Mit dieser Vorbereitung zuhanden 
des Parlaments erhält der Regierungsrat Varianten für gezielte punktuelle Entlastungen, welche – im Vergleich 
zum Steuerfuss – mit geringeren finanziellen Effekten verbunden sind, aber die Wettbewerbsfähigkeit dennoch 
erhöht. 
 
Die jährliche Berechnung und Beurteilung der Grenzabschöpfung des NFA bei den juristischen Personen vom 
August 2022 hat gezeigt, dass ein deckender Steuerfuss derzeit bei 150 % liegen würde. Beim einem Steuer-
fuss von 160 % beträgt die Grenzabschöpfungsrate bei den juristischen Personen 95.72 %, wonach ein zusätz-
licher Steuerfranken 0.96 Franken an NFA-Zahlung auslöst, womit noch 0.04 Franken für den Fiskus verbleiben 
würden. Die Grenzabschöpfungsraten bei den übrigen Steuerkategorien der natürlichen Personen sind auch bei 
einem Steuerfuss von 120 % nach wie vor positiv. Bei den Einkommen beträgt diese 55.84 %, bei den privile-
gierten Dividenden 70.07 % und bei den Vermögen 98.15 %. Eine weitere Senkung des Steuerfusses für die 
natürlichen Personen, würde somit bei den Vermögen zu einer negativen Grenzabschöpfung führen. 
 
Für juristische Personen schlägt der Regierungsrat die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % vor, da die 
NFA-Marge zwar deckend bleibt – bis zur vollständigen Wirkung der STAF-Umsetzung im Jahr 2024 aber nur 
knapp – und die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden Feusisberg, 
Freienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu liegen käme. 
Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen steuerpolitischen 
Diskussionen bewegen. Dies unabhängig von den laufenden Arbeiten zur OECD-Mindestbesteuerung, welche 
eine Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) vorsehen. 
 
Aus all diesen Gründen beantragt der Regierungsrat den Steuerfuss für natürliche Personen bei 120 % und den 
Steuerfuss für juristische Personen bei 160 % zu belassen. 

22..77 FFiinnaannzzkkeennnnzzaahhlleenn  
 

 
 

FINANZKENNZAHLEN

2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022
Erwartung

2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP Mittelwert
2017–2026

Mittelwert
2023–2026

Selbstfinanzierungsgrad  462.7%  383.9%  584.6%   488.8%  661.6%  330.9%   71.4%  32.9% - 2.6% - 12.0%   180.1%   15.9%
Selbstfinanzierungsanteil  10.8%  12.0%  13.1%  9.4%  15.6%  13.3%   3.4%  1.9% - 0.2% - 0.9%   7.6%   1.0%

Zinsbelastungsanteil  0.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%
Kapitaldienstanteil  2.6%  2.7%  2.4%  1.8%  1.7%  2.5%   2.5%  4.0%  4.9%  4.9%   3.0%   4.1%
Investitionsanteil  4.4%  4.8%  3.5%  3.0%  3.3%  2.4% 5.1%  6.1%  7.6%  7.4% 4.9% 6.6%

Nettovermögen1 (in Fr. 1 000)   86 912   210 252   358 288   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649
Nettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)    558   1 332   2 244   2 853   4 071   4 748   4 575   4 156   3 397   2 596
Nettoverschuldungsquotient2 - 8.6% - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 99.9% - 94.2% - 83.5% - 69.4% - 52.9%
Steuerquote2  5.8%  5.3%  5.3%  5.3%  6.0%  5.1%  5.2%  5.3%  5.2%  5.1%

1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum 
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Selbstfinanzierungsgrad 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel 
(finanzierungswirksames Ergebnis) finanziert werden können. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere 
Jahre lässt sich erkennen, inwieweit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind oder Finanzvermögen 
aufgebaut wird. Das langfristige, durchschnittliche Ziel sollte bei 100 % liegen, womit die Nettoinvestitionen 
vollständig aus den Jahresergebnissen finanziert werden.  
Der Selbstfinanzierungsgrad über die dargestellte Zeitperiode von zehn Jahren ist mit gesamthaft 180.1 % sehr 
gut. Der Wert über die Zeitperiode des AFP 2023–2026 von gesamthaft 15.9 % zeigt, dass die anstehenden 
Investitionen – bei effektiver Realisierung – mit den Jahresergebnissen nicht finanziert werden können.  
 
Selbstfinanzierungsanteil 
Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des finanzierungswirksamen Ergebnisses (laufender Er-
trag) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann. 
Die geplanten Werte des Kantons Schwyz liegen zwischen - 0.9 % und 3.4 % und befinden sich somit unter 
dem Richtwert der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK), welche erst ab 
10 % von einem genügenden Selbstfinanzierungsanteil spricht.  
 
Zinsbelastungsanteil 
Diese Kennzahl zeigt die Nettozinsen im Verhältnis zur Ertragsseite. Damit wird ersichtlich, wie stark der Kan-
tonshaushalt durch den Zinsaufwand belastet ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der finanzielle Handlungs-
spielraum. Werte bis 4 % sind gut bzw. bis 9 % genügend.  
Der Kanton Schwyz weist mit 0.0 % einen sehr tiefen Zinsbelastungsanteil aus, was somit als gut bezeichnet 
werden kann und die Situation mit nur geringem verzinslichen Fremdkapital wiederspiegelt. Negativzinsen wer-
den als übriger Finanzaufwand erfasst und bei den Nettozinsen nicht berücksichtigt.  
 
Kapitaldienstanteil 
Beim Kapitaldienstanteil wird ersichtlich, wie stark die Ertragsseite durch Zinsendienst und Abschreibungen 
belastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und / oder die Investitionstätigkeit 
(Abschreibungsbedarf). Werte bis 5 % weisen auf eine geringe Belastung hin. Gemäss Richtwert der FDK gilt 
eine Kapitaldienstbelastung bis zu 15 % als tragbar.  
Auch hier können die Werte des Kantons zwischen 2.5 % und 4.9 % aufgrund der derzeit tiefen Verschuldung 
und massvollen Investitionstätigkeit als gut bezeichnet werden. Der Anstieg auf knapp 5 % in den Finanzplan-
jahren gründet in den anstehenden Investitionen in Strassen sowie in Schul- und Verwaltungsliegenschaften. 
 
Investitionsanteil 
Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Richtwerte 
zwischen 10 % bis 20 % gelten als eine mittlere Investitionstätigkeit. Eine sinnvolle Beurteilung erstreckt sich 
über mehrere Jahre und im Zusammenhang mit dem Selbstfinanzierungsanteil.  
Der Investitionsanteil von 5.1 % im Voranschlag 2023 weist auf eine relativ tiefe Investitionstätigkeit hin, 
ebenso der gesamthafte Investitionsanteil mit 4.9 %. Aufgrund der geplanten Investitionen steigt er jedoch in 
den Finanzplanjahren auf einen Mittelwert von 6.6 % an. 
 
Nettoschuld oder Nettovermögen (pro Einwohner) 
Die Nettoschuld oder das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem realisierbaren Finanzvermögen und 
dem Fremdkapital an. Bei einem positiven Wert besteht ein Nettovermögen.  
Basierend auf der Erwartung 2022 zeigt sich bis 2026 ein Nettovermögen, das über den Planungszeitraum 
aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge abnimmt. Das gleiche Bild zeigt sich auch beim Nettovermögen pro 
Einwohner, welches von Fr. 4748.-- um 45 % auf Fr. 2596.-- pro Kopf per Ende 2026 sinkt. 
 
Nettoverschuldungsquotient 
Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen 
Personen erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. 
Aufgrund der Nettovermögen im Planungszeitraum ist der Quotient in allen Jahren negativ und gilt als sehr gut.  
 
Steuerquote 
Die Steuerquote vergleicht das Steueraufkommen (Fiskalertrag) im Verhältnis zum Volkseinkommen des Kan-
tons Schwyz.  
Der Wert für den Kanton Schwyz liegt in den Jahren 2023–2026 bei rund 5.2 %.  
 

   

Aufgrund der skizzierten volkswirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen grossen Unsicherheiten 
erachtet der Regierungsrat – nachdem der Steuerfuss bei den natürlichen Personen im Vorjahr deutlich von 
150 % auf 120 % gesenkt wurde – eine zusätzliche weitere Steuerfusssenkung derzeit als nicht angebracht 
bzw. als nachgerade riskant. Die zukünftigen Aussichten trüben sich nach heutigem Wissenstand massgebend 
ein, was von den Budgetplanungen der öffentlichen Haushalte aller entsprechend adaptiert wird. Das aktuell 
verfügbare Eigenkapital des Schwyzer Staatshaushaltes bietet hingegen die notwendige Absicherung, um die 
zukünftigen Entwicklungen sowie allfällige Steuerfussanpassungen – bei einem weiter negativen Verlauf der 
Erwartungen – zu einem späteren Zeitpunkt zu beurteilen. Mit der Beibehaltung des Steuerfusses von 120 % 
für natürliche Personen werden im Voranschlagsjahr ein ausgeglichenes Resultat und in den Finanzplanjahren 
vertretbare Aufwandüberschüsse erzielt. Ein mittelfristig stabiler Steuerfuss ermöglicht, dass das Nettovermö-
gen aufgrund der anstehenden Investitionen kontrolliert reduziert und vorderhand noch Reserven und Hand-
lungsspielraum aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Lage gewahrt bleiben. Damit ist 
der Kanton Schwyz für die Herausforderungen der nächsten Zeit finanziell ausreichend aufgestellt und nach 
wie vor ausserordentlich wettbewerbsfähig positioniert.  
Der Regierungsrat behält sich zudem vor, bei weiterhin stabilen Staatsfinanzen in seine künftigen Beurteilungen 
nach wie vor potenzielle steuergesetzliche Massnahmen im Sinne von möglichen steuerlichen Entlastungen 
(z. B. Erhöhung von Abzügen) einzubeziehen. Diese Massnahmen sind mit der Planungssicht von vorbehalten-
den Entschlüssen derzeit in Erarbeitung und werden evaluiert. 
Ziel ist jedoch, wenn es die fiskalischen Möglichkeiten und die NFA-Grenzmargen zulassen, Entlastungen in 
Steuerteilbereichen vorzunehmen. Diese Massnahmen sollen sich insbesondere auf Bereiche fokussieren, bei 
denen der Kanton Schwyz im Vergleich noch Attraktivitätspotenzial aufweist. Mit dieser Vorbereitung zuhanden 
des Parlaments erhält der Regierungsrat Varianten für gezielte punktuelle Entlastungen, welche – im Vergleich 
zum Steuerfuss – mit geringeren finanziellen Effekten verbunden sind, aber die Wettbewerbsfähigkeit dennoch 
erhöht. 
 
Die jährliche Berechnung und Beurteilung der Grenzabschöpfung des NFA bei den juristischen Personen vom 
August 2022 hat gezeigt, dass ein deckender Steuerfuss derzeit bei 150 % liegen würde. Beim einem Steuer-
fuss von 160 % beträgt die Grenzabschöpfungsrate bei den juristischen Personen 95.72 %, wonach ein zusätz-
licher Steuerfranken 0.96 Franken an NFA-Zahlung auslöst, womit noch 0.04 Franken für den Fiskus verbleiben 
würden. Die Grenzabschöpfungsraten bei den übrigen Steuerkategorien der natürlichen Personen sind auch bei 
einem Steuerfuss von 120 % nach wie vor positiv. Bei den Einkommen beträgt diese 55.84 %, bei den privile-
gierten Dividenden 70.07 % und bei den Vermögen 98.15 %. Eine weitere Senkung des Steuerfusses für die 
natürlichen Personen, würde somit bei den Vermögen zu einer negativen Grenzabschöpfung führen. 
 
Für juristische Personen schlägt der Regierungsrat die Beibehaltung des Steuerfusses von 160 % vor, da die 
NFA-Marge zwar deckend bleibt – bis zur vollständigen Wirkung der STAF-Umsetzung im Jahr 2024 aber nur 
knapp – und die interkantonal und international sehr attraktive Steuerbelastung in den Gemeinden Feusisberg, 
Freienbach und Wollerau klar unter den Toleranzbereich der internationalen Vorgaben von 12 % zu liegen käme. 
Damit würde sich der Kanton Schwyz in den Fokus von interkantonal und international heiklen steuerpolitischen 
Diskussionen bewegen. Dies unabhängig von den laufenden Arbeiten zur OECD-Mindestbesteuerung, welche 
eine Mindestbesteuerung für international tätige Konzerne (ab 750 Mio. Franken Umsatz) vorsehen. 
 
Aus all diesen Gründen beantragt der Regierungsrat den Steuerfuss für natürliche Personen bei 120 % und den 
Steuerfuss für juristische Personen bei 160 % zu belassen. 
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FINANZKENNZAHLEN

2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022
Erwartung

2023 V 2024 FP 2025 FP 2026 FP Mittelwert
2017–2026

Mittelwert
2023–2026

Selbstfinanzierungsgrad  462.7%  383.9%  584.6%   488.8%  661.6%  330.9%   71.4%  32.9% - 2.6% - 12.0%   180.1%   15.9%
Selbstfinanzierungsanteil  10.8%  12.0%  13.1%  9.4%  15.6%  13.3%   3.4%  1.9% - 0.2% - 0.9%   7.6%   1.0%

Zinsbelastungsanteil  0.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%
Kapitaldienstanteil  2.6%  2.7%  2.4%  1.8%  1.7%  2.5%   2.5%  4.0%  4.9%  4.9%   3.0%   4.1%
Investitionsanteil  4.4%  4.8%  3.5%  3.0%  3.3%  2.4% 5.1%  6.1%  7.6%  7.4% 4.9% 6.6%

Nettovermögen1 (in Fr. 1 000)   86 912   210 252   358 288   460 656   664 925   783 256   762 197   699 310   577 309   445 649
Nettovermögen1 pro Einwohner (in Fr.)    558   1 332   2 244   2 853   4 071   4 748   4 575   4 156   3 397   2 596
Nettoverschuldungsquotient2 - 8.6% - 25.3% - 42.1% - 57.5% - 74.0% - 99.9% - 94.2% - 83.5% - 69.4% - 52.9%
Steuerquote2  5.8%  5.3%  5.3%  5.3%  6.0%  5.1%  5.2%  5.3%  5.2%  5.1%

1 (-) : Nettoschuld; (+) : Nettovermögen; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
2 Basierend auf dem Volkseinkommen BAK Economics sowie einem geschätzten jährlichen BIP-Wachstum 
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